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STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 DB/Vorlage Nr. BV/0839/2023 

 

Datum: 16.03.2023 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

65 - Tiefbauamt 

 

 

 

Betrifft: Baubeschluss und öffentliches Ausschreibungsverfahren Erneuerung 

Straßenbeleuchtung Blumenweg in 16225 Eberswalde 

 

Beratungsfolge: 

 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt 18.04.2023 Vorberatung 

Hauptausschuss 27.04.2023 Entscheidung 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hauptausschuss stimmt der Ausführungsplanung und dem Bauprogramm zum Bau der 

Straßenbeleuchtungsanlage im Blumenweg in 16225 Eberswalde zu. 

 

Der Bürgermeister wird beauftragt, das öffentliche Ausschreibungsverfahren für die Erneuerung 

der Straßenbeleuchtung entsprechend den in der Sachverhaltsdarstellung festgelegten Kriterien 

durchzuführen und den Bauauftrag zu erteilen. Das voraussichtliche Auftragsvolumen beträgt 

ca. 90.451,47 EUR. 

 

 

 

Götz Herrmann  

Bürgermeister  
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Anlagen 

Anlage 1 - Übersichtslageplan  

Anlage 2 - Bauprogramm  

Anlage 3 - Lageplan Ausführungsplanung 1-3 

Anlage 4 - Leuchtentyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Seite 3 von 4 - 

Finanzielle Auswirkungen:   ja  nein  

a) Ergebnishaushalt: 

Haushalts-
jahr 

Ertrag/Aufwand 
Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz  

gesamt in EUR 

aktueller Ertrag  
bzw. Aufwand 

in EUR 

2024 ff. Ertrag 54.10 437100 309.537,00 2.010,03 

2024 ff. Aufwand 54.10 571100 2.066.954,00 0,00 

2024 ff. Aufwand 54.10 571101 113.421,00 3.015,05 

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer: 65060190) 

Haushalts-
jahr 

Einzahlung/ 
Auszahlung 

Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz  

gesamt in EUR 

aktuelle Ein- 
bzw. Auszahlung 

in EUR 

2023 Auszahlung 54.10 785200 60.000,00 90.451,47 

2024 Einzahlung 54.10 681100 44.000,00 60.300,98 

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor:  ja  nicht erforderlich 
 

Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Finanzierung der Maßnahmen Anträge auf Ermäch-

tigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 41.859,43 EUR gestellt. 

Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:  positiv  neutral  negativ 

Abstimmung mit Behindertenbeauftragter erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 

   

 

 

 

Sachverhaltsdarstellung: 

 

1. Baubeschluss 

 

Der Blumenweg befindet sich im Stadtteil Ostend der Stadt Eberswalde. Die Straßenbeleuch-

tung im Blumenweg ist eine Freileitungsanlage. Sie ist alt, sehr störanfällig und entspricht nicht 

dem heutigen Standard und soll durch eine neue Anlage ersetzt werden.  

 

Das Bauprogramm, das durch die Verwaltung erstellt wurde, liegt in der Ausführungsplanung 

vor und wird dem Hauptausschuss als Anlage 2 zur Kenntnis gegeben. Das Bauprogramm be-

stimmt neben der räumlichen Ausdehnung der Beleuchtungsanlage auch die Art und Weise der 

Ausleuchtung der Straße. Die beiliegenden Lagepläne der Anlage 3 zeigen die räumliche Aus-

dehnung und die Standorte der Beleuchtung. Anlage 4 zeigt die Art der Leuchte. 
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Darstellung von Klimaschutzbelangen: 

 

Mit dem Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung wird folgende Maßnahme des 2013 beschlos-

senen Kommunalen Klimaschutzkonzeptes mit ihren Auswirkungen auf das Klima umgesetzt:  

 

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung - Fortführung und Umsetzung des Sanierungskonzeptes 

(Maßnahmennummer HF06-01) durch Einsatz des alternativen Leuchtmittel LED, Abschirmung 

der Leuchten hausseitig und nach oben, leistungsreduzierte Betreibung durch Dimmung von 

22:00 Uhr bis 5:00 Uhr, Lichtfarbe 3000K warm-weiß, insektenverträgliches Leuchtmittel. 

 

 

2. Vergabeverfahren 

 

Die Bauleistung zum Neubau der Straßenbeleuchtung soll öffentlich ausgeschrieben werden. 

Bei einer vergeblichen öffentlichen Ausschreibung kann entsprechend der Vergabe- und Ver-

tragsordnung für Bauleistungen (VOB) 3a auf eine andere Verfahrensart zurückgegriffen wer-

den. 

 

Der Wert des zu vergebenden Auftrages (brutto) beträgt nach Kostenberechnung ca. 90.451,47 

EUR. 

 

Die Baufirmen werden im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung aufgefordert, ihre Fachkun-

de (Eintragung Berufsregister, Berufsgenossenschaft, umfassende, den Stand der Technik ent-

sprechende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, entsprechend ausgebildetes Personal, 

vergleichbare Leistungen), Leistungsfähigkeit (wirtschaftlich und finanzielle sowie technisch 

Mittel, unternehmerischer Gesamtumsatz, Anzahl der Arbeitskräfte, technische Ausrüstung) und 

Zuverlässigkeit (Zahlung von Steuern und Abgaben, Sozialversicherungsbeiträge, Auskunft 

über mögliche Verfahren, keine Verfehlungen, Einhaltung Mindestlohn, keine Insolvenzverfah-

ren) nachzuweisen. Anhand der vorgelegten Unterlagen wird die Eignung der Firmen geprüft. 

 

Als Wertungskriterium soll nach der Eignungsprüfung der Preis mit 100 % herangezogen wer-

den. Damit erhält der Bieter mit dem günstigsten Angebotspreis den Auftrag. 

 

Es besteht die Möglichkeit, die Planungsunterlagen und die Kostenberechnung in den Dienst-

räumen der Stadt Eberswalde, Tiefbauamt, Breite Straße 40 in 16225 Eberswalde einzusehen. 
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